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1 (N) Wie Sie als angestellter Arzt mit der 

Arbeitnehmerveranlagung 2023 Geld vom 

Finanzamt zurückholen! 
 

Steuertipps, die sich lohnen können. 

 

Die Arbeitnehmerveranlagung für 2023 kann bereits beim Finanzamt eingereicht werden (bevorzugt 

über FinanzOnline). Sollten Sie keine Veranlagung für 2023 einreichen und dennoch eine 

Steuergutschrift bestehen, so führt die Finanz unter bestimmten Voraussetzungen eine automatische 

Arbeitnehmerveranlagung durch. Hier einige Tipps, wie Sie als angestellte Ärztin bzw. angestellter Arzt, 

Geld vom Finanzamt zurückbekommen: 

 

Werbungskosten für Ihre Arzttätigkeit 

Hier sind zum Beispiel Aus- und Fortbildungskosten, Fachliteratur, berufliche bedingte Versicherungen, 

digitale Arbeitsmittel und Pendlerpauschale als Steuerabsetzposten möglich. Das Pendlerpauschale 

und der Pendlereuro wurden aufgrund der Teuerung für den Zeitraum Mai 2022 – Juni 2023 erhöht. 

Auch die Aufwendungen für typische Arbeitskleidung, wie Arbeitskittel und Ärztemantel inkl. deren 

Reinigung, können Werbungskosten darstellen. 

 

Kinder 

€ 166,68 pro Monat sind 2023 als Familienbonus Plus für Kinder bis zum 18. Geburtstag möglich, € 

54,18 für volljährige Kinder für die Familienbeihilfe bezogen wird. In der Steuererklärung können 

unterschiedliche Aufteilungen beantragt werden und besondere Situationen berücksichtigt werden. 

Auch können Personen mit nur geringem oder keinem Einkommen unter bestimmten 

Voraussetzungen 2023 einen Kindermehrbetrag von bis zu € 550,00 pro Kind erhalten. 

 

Alleinverdienende bzw. Alleinerziehende können € 520,00 p.a bei einem Kind, € 704,00 bei zwei 

Kindern, € 936,00 bei drei Kindern und für jedes weitere Kind € 232,00 von der Steuer zurückerhalten. 

 

Den Unterhaltsabsetzbetrag erhalten Steuerpflichtige, die gegenüber nicht haushaltszugehörigen 

Kindern unterhaltspflichtig sind und für diese keine Familienbeihilfe erhalten (erstes Kind: € 31,00 pro 

Monat, zweites Kind: € 47,00 p. m., jedes weitere Kind: € 62,00 p. m.).  

 

Für alle genannten Absetzbeträge gilt, dass weitere Voraussetzungen einzuhalten sind. Einige 

Absetzbeträge werden 2024 erhöht („Abschaffung der kalten Progression“). 

 

Auch bei einer auswärtigen Berufsausbildung eines Kindes können unter bestimmten Voraussetzungen 

Pauschalbeträge steuermindernd geltend gemacht werden. 

 



 

 

  

Hinweis: Wir haben die vorliegende Klienten-Info mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, bitten aber um Verständnis dafür, dass sie weder eine persönliche Beratung 
ersetzen kann noch dass wir irgendeine Haftung für deren Inhalt übernehmen können. Seite 3  

Sonderausgaben  

Als Sonderausgaben sind unter anderem bestimmte Spenden, Steuerberatungskosten, 

Kirchenbeiträge (bis € 400,00 jährlich) und Nachkäufe von Pensionsversicherungsmonaten 

abzugsfähig. Bestimmte Sonderausgaben (z. B. Spenden und der Kirchenbeitrag) werden von den 

empfangenden Organisationen bereits direkt an die Finanz übermittelt.  

 

Auch Ausgaben für die thermisch-energetische Sanierung von Gebäuden oder den Ersatz eines fossilen 

Heizungssystems durch ein klimafreundliches Heizungssystem können unter bestimmten 

Voraussetzungen in Form von Pauschalbeträgen als Sonderausgaben berücksichtigt werden. 

 

Außergewöhnliche Belastungen 

Beispiele für außergewöhnliche Belastungen können Katastrophenschäden, Krankheitskosten und 

Pflegekosten sein. Hier sind allerdings meist bestimmte Voraussetzungen und oft auch ein 

einkommensabhängiger Selbstbehalt zu berücksichtigen. 

 

Absetzbeträge und Negativsteuer 

Absetzbeträge kürzen die zu bezahlende Steuer. Neben den bereits angeführten Absetzbeträgen (siehe 

„Kinder“) ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter anderem der Verkehrsabsetzbetrag 

relevant, der bereits bei der laufenden Lohnverrechnung durch den Dienstgeber berücksichtigt wird.  

 

Auch für Arbeitnehmer, die keine Lohnsteuer, sondern nur Sozialversicherungsbeiträge bezahlen, kann 

es sinnvoll sein, eine Veranlagung durchzuführen, da ein Teil der SV-Beiträge und auch der 

Alleinverdienerabsetzbetrag rückerstattet werden kann (Negativsteuer). 

 

Individuelle Beratung 

Dies ist nur eine Auswahl von Steuersparmöglichkeiten als angestellter Arzt. Eine individuelle Beratung 

kann weitere Steuern sparen helfen. 
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2 (N) Was hat sich geändert bei der ärztlichen 

Umsatzsteuerbefreiung? 
 

Ergänzungen zum Thema Heilbehandlung wurden vorgenommen. 

 

Im Umsatzsteuergesetz sind unter anderem Umsätze aus Heilbehandlungen im Bereich der 

Humanmedizin, die im Rahmen der Tätigkeit als Ärztin bzw. Arzt durchgeführt werden, von der 

Umsatzsteuer befreit. Diese gesetzliche Bestimmung wurde kürzlich auch nicht geändert. 

 

Die Umsatzsteuerrichtlinien repräsentieren die Rechtsmeinung des Finanzministeriums. Mit der 

letzten Wartung dieser Richtlinien wurden eine Anpassungen bei der Aufzählung jener Tätigkeiten, die 

laut Meinung der Finanz nicht unter Heilbehandlung fallen, vorgenommen. 

 

Keine Heilbehandlung sind nun auch Leistungen, die darin bestehen, im Auftrag einer Versicherung die 

Richtigkeit der Diagnose einer schweren Krankheit der bzw. des Versicherten sowie die besten 

Behandlungsmöglichkeiten zu deren bzw. dessen Heilung zu überprüfen. 
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3 (N) Wie wurde die Familienbeihilfe und der 

Kinderabsetzbetrag erhöht? 
 

Jährlichen Valorisierung der Familienbeihilfe. 

 

Die Familienbeihilfe wurde inflationsbedingt mittels der Familienleistungs-Valorisierungsverordnung 

angepasst.  

 

Für 2024 gelten monatlich folgende Werte: 

 

Alter  Beihilfe pro Monat 

ab Geburt 132,30 

ab 3 Jahren 141,50 

ab 10 Jahren 164,20 

ab 19 Jahren 191,60 

 

Der Gesamtbetrag an Familienbeihilfe wird bei mehreren Kindern durch die Geschwisterstaffel erhöht. 

Diese Erhöhung beträgt ab 2024 monatlich für jedes Kind, wenn die Familienbeihilfe: 

 

➢ für zwei Kinder gewährt wird: € 8,20 

➢ für drei Kinder gewährt wird: € 20,20 

➢ für vier Kinder gewährt wird: € 30,70 

➢ für fünf Kinder gewährt wird: € 37,20 

➢ für sechs Kinder gewährt wird: € 41,50 

➢ für sieben und mehr Kinder gewährt wird: € 60,30 

Für ein erheblich behindertes Kind gibt es einen Zuschlag von € 180,90. 

 

Der Kinderabsetzbetrag, der gemeinsam mit der Familienbeihilfe ausbezahlt wird, beträgt ab 2024 € 

67,80 pro Monat und Kind. 
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4 (N) Welche Neuigkeiten gibt es für Ärzte zur 

Grenzgängerregelung mit Deutschland? 
 

Neue Konsultationsvereinbarung gemäß dem deutsch-österreichischen 

Doppelbesteuerungsabkommen. 

Grundsätzlich regelt das Doppelbesteuerungsabkommen, in welchem Land Einkünfte steuerpflichtig 

sind, wenn es für zwei Länder einen Anknüpfungspunkt zur Steuerpflicht gibt. 

Das Finanzministerium hat nun einen Erlass zur Konsultationsvereinbarung zu Zweifelsfragen 

hinsichtlich der Besteuerung von Ärztinnen und Ärzten gemäß dem deutsch-österreichischen 

Doppelbesteuerungsabkommen veröffentlicht.  

 

➢ Das Besteuerungsrecht für Arbeitslohnzahlungen an in der Grenzzone Deutschlands ansässige 

Ärzte, die mit Kliniken in der Grenzzone Österreichs Arbeitsverträge haben und dort ihre Tätigkeit 

ausüben, steht aufgrund der Grenzgängerregelung Deutschland zu. 

 

➢ Neben den Lohnzahlungen werden sogenannte Sonderklassegebühren gezahlt. Deutschland sieht 

diese Sonderklassegebühren aufgrund der abgeschlossenen Verträge als Arbeitslohnzahlungen 

an. Die österreichische Finanzverwaltung geht davon aus, dass es sich bei den 

Sonderklassegebühren, soweit diese Entgelte nicht von einer Krankenanstalt im eigenen Namen 

vereinnahmt werden, um Einkünfte aus selbständiger Arbeit handelt. 

 

➢ Sofern eine feste Einrichtung in Österreich fehlt, steht Deutschland das Besteuerungsrecht für 

diese Zahlungen zu. Liegt hingegen eine feste Geschäftseinrichtung vor, besteuert Österreich die 

Sonderklassegebühren als Einkünfte aus selbstständiger Arbeit und Deutschland besteuert nach 

Artikel 15 Absatz 6 (Grenzgängerregelung) des Abkommens, womit ein Qualifikationskonflikt 

vorliegt, und eine Doppelbesteuerung droht. 

 

➢ Im Fall der Sonderklassegebühren wird diese Doppelbesteuerung im Ansässigkeitsstaat, in diesem 

Fall Deutschland, durch Anrechnung gelöst. 

 

➢ Sind in Österreich ansässige Ärzte in Kliniken in Deutschland beschäftigt und gelangt die 

Grenzgängerregelung zur Anwendung, so verbleibt das Besteuerungsrecht an den Vergütungen in 

Österreich. Sonderklassegebühren wären nach österreichischer Auffassung grundsätzlich in 

Deutschland zu besteuern, sofern dort eine feste Einrichtung zur Ausübung der Tätigkeit besteht. 

Sollte Deutschland die Sonderklassegebühren als Arbeitslohnzahlungen ansehen und aufgrund 

der Grenzgängerregelung nicht besteuern (Vergütungen werden also nicht im Tätigkeitsstaat 

besteuert) können diese Vergütungen im Ansässigkeitsstaat, in diesem Fall Österreich, besteuert 

werden. 
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5 (S) Durchbrechung der Verschwiegenheitspflicht 
 

Sachverhalt 

Grundsätzlich unterliegen Ärztinnen und Ärzte und ihre Hilfspersonen über alle ihnen in Ausübung 

ihres Berufes anvertrauten Geheimnisse der Verschwiegenheitspflicht. 

 

Die Kundgebung eines ärztlichen Befundes an die zuständige Führerscheinbehörde, um die Verletzung 

Dritter als Verkehrsteilnehmende aufgrund der Fahruntauglichkeit des Klägers zu vermeiden, kann im 

Einzelfall gerechtfertigt sein. 

 

Rechtliche Beurteilung 

Im gegenständlichen Fall hat es der OGH für zulässig erachtet, die Führerscheinbehörde zu 

informieren, wenn der Patient bewusstlos und mit erheblichem Restalkohol in eine Krankenanstalt 

eingeliefert wird und der Verdacht einer Alkoholkrankheit besteht. Auch konnte von einer 

ernstzunehmenden Gefahr anderer Verkehrsteilnehmer aufgrund der Alkoholkrankheit des Patienten 

ausgegangen werden, da dieser auch nebenberuflich als Rettungswagenfahrer tätig war und sich stets 

unkooperativ verhielt. 

 

Aus Sicht der Ärzte bestanden im vorliegenden Fall schwerwiegende Hinweise auf eine 

krankheitsbedingte Bewusstseinsstörung. Nach Entlassung des Patienten gegen Revers übermittelte 

die Krankenanstalt den Befund an den Amtsarzt – zur Überprüfung der Kfz-Tauglichkeit. 

 

Nach gewissenhafter Interessensabwägung ist eine Mitteilung des Arztes im Interesse der öffentlichen 

Gesundheitspflege vertretbar und auch geboten. Voraussetzung ist jedoch, dass die Durchbrechung 

der ärztlichen Verschwiegenheitspflicht das einzige Mittel darstellt, um eine konkrete Gefahr 

abzuwenden. Den behandelnden Ärzten ist jedoch kein rechtswidriges Verhalten vorzuwerfen. 
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6 (N) Regelbedarfsätze für Unterhaltsleistungen für 

2024 
 

Regelbedarfsätze sind unter bestimmten Voraussetzungen für den Unterhaltsabsetzbetrag relevant. 

 

Ein Unterhaltsabsetzbetrag kann unter bestimmten Voraussetzungen zur steuerlichen Entlastung 

geltend gemacht werden, wenn der gesetzliche Unterhalt geleistet wird, und  

 

➢ das Kind sich in einem Mitgliedstaat der EU, EWR-Staat oder der Schweiz aufhält, 

 

➢ das Kind nicht dem Haushalt des Steuerpflichtigen angehört und 

 

➢ für das Kind keine Familienbeihilfe bezogen wird.  

 

Wenn keine vertragliche, gerichtliche oder behördliche Festsetzung der Unterhaltsleistung erfolgt ist, 

wird der Unterhaltsabsetzbetrag nur dann zuerkannt, wenn der vereinbarten Unterhaltsverpflichtung 

in vollem Ausmaß nachgekommen wurde und die Regelbedarfsätze nicht unterschritten wurden. 

 

Die Regelbedarfsätze werden jedes Jahr neu festgelegt. Für steuerliche Belange gelten für das 

Kalenderjahr 2024 folgende Sätze: 

 

Altersgruppe  

0-5 Jahre € 340,00 

6-9 Jahre € 430,00 

10-14 Jahre € 530,00 

15-19 Jahre € 660,00 

20 Jahre oder älter € 760,00 
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7 (S) Kulturlinks – Frühling 2024 
 

200 Jahre Anton Bruckner 

www.anton-bruckner-2024.at 

1.1.-31.12.2024, Oberösterreich 

2024 steht das Bundesland ganz im Zeichen von Anton Bruckner. In den Orten seiner 

Lebensgeschichte, u. a. Ansfelden, Bad Goisern, Freistadt, Grein, St. Florian, Schwanenstadt und Steyr, 

wird der runde Geburtstag mit einem klangvollen Programm gefeiert. 

 

Kunst mit Salz und Wasser 

www.salzkammergut-2024.at/projekte/sudhaus 

20.1.-31.10.2024, Bad Ischl 

Dem „weißen Gold“ des Salzkammergutes und dem Wasser wird eine besondere Kunstausstellung 

gewidmet. Beide Elemente werden von Kunstschaffenden in Form von Objekten, Skulpturen sowie 

Foto- und Klangarbeiten präsentiert. 

 

Loisiarte  

www.loisiarte.at 

21.-24.3.2024, Langenlois 

Seit 2006 gibt die Loisiarte selten gespielter zeitgenössischer Musik und Literatur eine Bühne. 2024 

werden Werke des oberösterreichischen Komponisten Gerald Resch sowie von Maurice Ravel und 

Franz Schubert zu hören sein. 


